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STUDIENINSTITUT 
FÜR KOMMUNALE VERWALTUNG AACHEN 

Der Studienleiter 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Kaiserstr. 50, 52134 Herzogenrath-Kohlscheid 
 
 
 
An 
StädteRegion Aachen, 
Kreise, Städte und Gemeinden 
im Institutsgebiet 

 Personalverwaltungen 

Kaiserstr. 50, 
52134 Herzogenrath-Kohlscheid 

Ihnen schreibt: Frau Weniger 
Telefon-Nr. 0241/5198-2217 
Telefax-Nr. 0241/5198-2220 
Email: martina.weniger@studieninstitut-aachen.de 
Internet: www.studieninstitut-aachen.de 

Mein Zeichen: 3.34.00 (2010) 
Ihr Zeichen:  

Herzogenrath, den 13.04.2010 

Neue Ausbildungslehrgänge 2010; 
hier: 1. Angestelltenlehrgänge I und II 
 2. Ausbildereignungs-Lehrgänge 
 3. Laufbahnlehrgänge für den mittleren Verwaltungsdienst 
 4. Dienstbegleitende Unterweisung für VFAng 
 5. Auswahlverfahren für den Aufstieg mD/gD 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für 2010 ist die Einrichtung neuer Lehrgänge vorgesehen. Anmeldungen für die o.g. 
Lehrgänge können ab sofort vorgenommen werden. Die neuen Lehrgänge beginnen 
nach den Sommerferien 2010 (mD und VFAng) bzw. Anfang 2011 (Angestellten- und 
Ausbilder-Lehrgänge). 

Für das Wirtschaftsjahr 2010 beträgt das Lehrgangsgeld gemäß Beschluss der 
Verbandsversammlung 4,40 € je Unterrichtsstunde und Teilnehmer/-in. 

Nachstehend erhalten Sie einen Überblick zu Einzelheiten der o.g. Lehrgänge: 

1. Angestelltenlehrgänge I und II 

Der Unterricht wird nebendienstlich 1mal wöchentlich ganztägig mit grundsätzlich je 
8 Unterrichtsstunden erteilt. Der Angestelltenlehrgang I (740 UStd. einschließlich 
Klausuren) dauert einschließlich Prüfung ca. 2 ½ Jahre, der Angestelltenlehrgang II 
(rd. 1.000 UStd. einschließlich Klausuren) ca. 3 ½ Jahre. 
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a) Für den Angestelltenlehrgang I bestehen keine allgemeinverbindlichen 
Zulassungsvoraussetzungen. 

Auf Wunsch werden Bewerber/-innen für den Besuch eines AL I in Bezug auf die 
„Grundfähigkeiten“ getestet (Dauer ca. 140 Minuten). 
Der Test (Inhalte siehe Anlage) findet am Mittwoch, dem 02.06.2010 statt; weitere 
Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Anmeldungen zu diesem Grundfähigkeitentest (formlos)  
bitte bis zum 21.05.2010,  

Anmeldungen zum AL I ohne Grundfähigkeitentest 
bitte bis zum 31.05.2010,  

Vordruck Nr. 24.10. 

b) Zum Angestelltenlehrgang II können Angestellte mit AL I-Prüfung oder Prüfung 
zum/zur Verwaltungsfachangestellten (letztere mit mindestens 4jähriger Berufspraxis) 
angemeldet werden. 

Die Zulassung zum Lehrgang setzt die erfolgreiche Teilnahme an einem Zulassungs- 
verfahren voraus; ausgenommen sind Angestellte, die die Erstausbildung mit „sehr 
gut“ oder „gut“ bestanden haben. 

Der Ablauf des Zulassungsverfahrens gestaltet sich wie folgt: 

a) Vorbesprechung (mit Erläuterungen zum Verfahren); 

b) Grundfähigkeiten-Test; 

c) Zwei schriftliche Arbeiten à 3 Stunden in den Fächern 
- „Allgemeines Verwaltungsrecht mit Bezügen zum besonderen Verwaltungsrecht“ 

und 
- „Kommunale Haushaltswirtschaft“; 

d) Mündlicher Teil: 30 Minuten je Bewerber/-in; 
Vortrag (15 Min.) mit anschließender Diskussion (ca. 15 Min.) 

Anmeldungen zum AL II bitte bis zum 31.05.2010,  
Vordruck Nr. 24.10. 

2. Ausbildereignungs-Lehrgänge 

Die Lehrgänge dienen dem Ziel, die betriebliche Ausbildung zu erleichtern und zu 
verbessern. 
Es wird die Fähigkeit vermittelt, Lernprozesse zu planen und zu fördern. Gleichzeitig 
leisten die Ausbilder-Lehrgänge einen Beitrag zur Qualifizierung des Führungskräfte-
Nachwuchses in der Verwaltung. 
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Die Ausbilder-Lehrgänge werden einheitlich für Angestellte und Beamte durchgeführt. 

Nach Inkrafttreten der neuen Ausbildereignungs-Verordnung zum 01.08.2009 werden 
derzeit neue Lehr- und Stoffverteilungspläne erarbeitet. AdA-Lehrgänge ab 2011 werden 
mit 120 Unterrichtsstunden durchgeführt (regelmäßig 1 x wöchentlich) und schließen mit 
einer schriftlichen und praktischen Prüfung ab (schriftlich 180 Minuten aus insgesamt 4 
Handlungsfeldern). 

Die praktische Prüfung umfasst eine Unterrichtsprobe mit anschließendem Fachgespräch; 
Gesamtdauer je Prüfling = 30 Min. 

Weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit mitgeteilt. Anmeldungen nehmen wir 
jederzeit entgegen; diese werden der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

Anmeldungen zum AdA-Lehrgang bitte bis zum 31.05.2010,  
Vordruck Nr. 34.10. 

3. Laufbahnlehrgang für den mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst 
– Einstellungsjahrgang 2010 – 

Der Unterricht – Beginn Herbst 2010 – wird 2mal wöchentlich ganztägig mit je 8 
Unterrichtsstunden erteilt. 

Anmeldungen zum Laufbahnlehrgang I bitte bis zum 31.05.2010, ‚ 
Vordruck Nr. 25.10. 

4. Sonderlehrgang „Dienstbegleitende Unterweisung“ für Auszubildende im Beruf 
Verwaltungsfachangestellte/r, 1. Ausbildungsjahr – Einstellungsjahrgang 2010 – 

Die Lehrgänge werden mit ca. 140 Unterrichtsstunden pro Ausbildungsjahr durchgeführt. 

Anmeldungen zur Dienstbegleitenden Unterweisung bitte bis zum 31.05.2010, ‚ 
Vordruck Nr. 37.10. 

5. Auswahlverfahren für die Zulassung zum Aufstieg in die Laufbahn des 
gehobenen nichttechnischen Dienstes gemäß §§ 29 ff VAPgD 

Aufgrund des § 31 VAPgD (SGV.NW. 203013) ist eine Auswahlkommission gebildet 
worden, die über die Eignung von Beamten des mittleren Dienstes für den Aufstieg in den 
gehobenen Dienst entscheidet. 

Bewerber/-innen für dieses Auswahlverfahren können dem Studieninstitut gemeldet 
werden, sofern die Voraussetzungen nach § 30 VAPgD erfüllt sind. 
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Die Anmeldung wird erbeten mit folgenden Angaben: 
° Name, Vorname, 
° Dienstbezeichnung, 
° Angabe der Tätigkeit zur Zeit der Anmeldung, 
° Bestätigung, dass die Voraussetzungen des § 30 Abs. 2 und 3 VAPgD erfüllt sind. 

Das Auswahlverfahren besteht aus einem schriftlichen und mündlichen Teil. Im 
schriftlichen Teil sind in je 3 Zeitstunden anzufertigen: 

a) eine Arbeit aus dem Staatsrecht, 
b) eine Arbeit aus dem Kommunalen Verfassungsrecht, 
c) eine Arbeit aus der Kommunalen Haushaltswirtschaft. 

Der mündliche Teil besteht aus einem Vortrag (15 Min.) mit Diskussion (Dauer insgesamt 
ca. 30 Minuten). 

Die Zulassung zum Aufstieg kann von der Auswahlkommission nur dann empfohlen 
werden, wenn die Bewerberin/der Bewerber mindestens das Gesamtergebnis 
„befriedigend“ erreicht hat. 

Anmeldungen zum Auswahlverfahren für den Aufstieg (formlos)  
bitte bis zum 30.09.2010. 

Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Hüllenkremer 


